
348 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Ausgedruckt am 9. 1. 1992 

Regierungsvorlage 

EUROPEAN CONVEN
TION ON THE RECOGNI
TION OF THE LEGAL 
PERSONALITY OF INTER
NATIONAL NON-GOV
ERNMENTAL ORGANISA-

TIONS 

,PREAMBLE 

The member States of the 
Council of Europe, signatories 
hereto, 

Considering that the aim of the 
Council of Europe is to achieve a 
greater unity between its Mem
bers, in particular for the purpose 
of safeguarding and realising 
ideals and principles which are 
their common heritage; 

Recognising that international 
non-governmental organisations 
carry out work of value to the 
international community, particu
larly in the scientific, cultural, 
charitable, philanthropie, health 
and education fields, and that they 
contribute to the achievement of 
the aims and principles of the 
United Nations Charter and the 
Statute of the Council of Europe; 

Desiring to establish in their 
mutual relations rules laying 
down the conditions for recogni
tion of the legal personality of 
these organisations in order to 
facilitate their activities at Euro
pean level; 

CONVENTION EURO
PEENNE SUR LA RECON
NAISSANCE DE LA PER
SONNALITE JURIDIQUE 
DES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES 
NON GOUVERNEMEN-

TALES 

PREAMBULE 

(Übersetzung) 

EUROPÄISCHES ÜBER
EINKOMMEN ÜBER, DIE 
ANERKENNUNG DER 
RECHTS PERSÖNLICH-
KElT INTERNATIONA-
LER NICHTST AA TLI-
eHER ORGANISATIO-

NEN 

Präambel 

Les Etats membres du Conseil Die Mitgliedstaaten des Euro-
de l'Europe, signataires de la parats, die dieses Übereinkommen 
presente Convention, . unterzeichnen -

Considerant que le but du 
Conseil de I'Europe est de realiser 
une union plus etroite entre ses 
membres, afin notamment de 
sauvegarder et de promouvoir les 
ideaux et les principes qui sont 
leur patrimoine commun; 

Reconnaissant que les organi
sations internationales non gou
vernemen\ales exercent une acti
vite utile ä la communaute inter
nationale notamment dans les 
domaines scientifique, culturel, 
charitable, philanthropique, de la 
sante et de l'education et contri
buent ä la realisation des buts et 
principes de la Charte des Nations 
Unies et du Statut du Conseil de 
l'Europe; 

Desirant etablir dans leurs 
relations mutuelles les regles 
fixant les conditions de la recon
naissance de la personnalite juri
dique de ces organisations afin de 
faciliter leur fonctionnemen't au 
niveau europeen, 

IN DER ERWÄGUNG, daß es 
das Ziel des Europarats ist, eine 
engere Verbindung zwischen sei
nen Mitgliedern herbeizuführen, 
um insbesondere die, Ideale und 
Grundsätze, die ihr gemeinsames 
Erbe sind, zu wahren und zu 
fördern; 

IN DER ERKENNTNIS, daß 
internationale nichtstaatliche Or
ganisationen für die Völkerge
meinschaft wertVolle Arbeit lei
sten, insbesondere auf dem Gebiet 
der Wissenschaft, Kultur, Wohl
tätigkeit, Philantropie, Gesund
heit und Bildung, und daß sie zur 
Verwirklichung der Ziele und 
Grundsätze der Satzung der Ver. 
einten Nationen und der Satzung 
des Europarats beitragen; 

IN DEM WUNSCH, in ihren 
gegenseitigen Beziehungen Re
geln aufzustellen, welche die 
Voraussetzungen für die Aner
kennung der Rechtspersönlichkeit 
dieser Organisationen festlegen, 
um ihre Tätigkeit auf europäi
scher Ebene zu erleichtern -
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Have agreed as folIows: 

Article I 

This . Convention shall apply to 
aSSOClauons, foundations and 
other private institutions (herein
after referred to as "NGOs") 
which satisfy the followingcondi
tions: 

(a) have a non-profit-making 
aim of international utility; 

(b) have been established by an 
instrument governed by the 
internallaw of a Party; 

(c) carry on their activities with 
effect in at least two States; 
and 

(d) have their statutory office in 
the territory of a Party and 
the central management and 
control in the territory of 
that Party or of another 
Party. 

Article 2 

1. The legal personality and 
capacity, as acquired by an NGO 
in the Party· in which it has its 
statutory office, shall be recog
nised as of right in the other 
Parties. 

2. When they are required by 
essential public interest, restric
tions, limitations or special proce
dures governing the exercise of 
the rights arising out of the legal 
capacity and provided for by the 
legislation oE the Party where 
recognition takes place, shall be 
applicable to NGOs established in 
another Party. 

Article 3 

1. The proof of acquisition Qf 
legal personality and capacity 
shall be furnished by presenting 
the NGO's Memorandum and 
Artides of Association or other 
basic constitutional instruments. 
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Sont convenus de ce qui suit: 

Article ler 

La presente Convention s'appli
que aux associations, fondations 
et autres institutions privees (ci
apres denommees ONG) qui 
remplissent les conditions sui
vantes: 

a) avoir un but non lucratif 
d'utilite internationale; 

b) avoir ete creees par un acte 
relevant du droit interne 
d'une Partie; 

c) exercer une activite effective 
dans au moins deux Etats; et 

d) avoir leur siege statutaire sur . 
le territoire d'une Partie· et 
leur siege reel sur le terri
toire de cette Partie ou 
d'une autre Partie. 

Article 2 

1. La personnalite et la capa ci te 
juridiques d'une ONG teiles 
qu'elles sont acquises dans la 
Partie dans laquelle elle a son 
siege statutaire sont reconnues de 
pIe in droi! dans les autres Parties. 

2. Lorsqu'elles sont dictees par 
un interet public essentiel, les 
restrictions, limitations ou proc
edures special es prevues pour 
I' exercice des droits decoulant de 
la capacite juridique par la legisla
tion de la Partie dans laquelle la 
reconnaissance a lieu, sont appli
cables aux ONG etablies dans une 
autre Partie. 

Article 3 

1. La preuve de I'acquisition de 
la personnalite et de la capacite 
juridiques est fournie par ·la 
presentation des statuts ou d'au
tres actes constitutifs de I'ONG. 
De tels actes seront accompagnes 

SIND wie folgt ÜBEREINGE
KOMMEN: 

Artikel I 

Dieses Übereinkommen ist auf 
Vereine, Stiftungen und andere 
private Einrichtungen (im folgen
den als "NGO" bezeichnet) anzu
wenden, welche die V orausset
zung erfüllen, 

a) daß sie einen nicht auf 
Gewinn gerichteten Zweck 
von internationalem Nut
zen haben, 

b) daß sie durch eine Rechts
handlung errichtet worden 
sind, die auf dem inner
staatlichen Recht einer Ver
tragspartei beruht, 

c) daß sie eine Tätigkeit aus
üben, die sich in mindestens 
zwei Staaten auswirkt, und 

d) daß sie ihren satzungsgec 

mäßen Sitz im Hoheitsge
biet einer Vertragspartei 
und ihren Verwaltungssitz 
im Hoheitsgebiet dieser 
oder einer anderen Ver
tragspartei haben. 

Artikel 2 

(1) Die Rechtspersönlichkeit 
und die Rechtsfähigkeit einer 
NGO, wie sie in der Vertragspar
tei erworben wurden, in der sie 
ihren satzungsgemäßen Sitz hat, 
werden in den anderen Vertrags
parteien von Rechts wegen aner
kannt. 

(2) Erfordert ein wesentliches 
öffentliches Interesse Einschrän
kungen, Beschränkungen oder 
besondere Verfahren für die Aus
übung der Rechte, die sich aus der 
Rechtsfähigkeit nachdem Recht 
der anerkennenden Vertragspar
tei ergeben, so sind diese auch auf 
die in einer anderen Vertragspar
tei errichteten NGO anwendbar. 

Artikel 3 

(1) Der Beweis für den Erwerb 
der Rechtspersönlichkeit und der 
Rechtsfähigkeit wird durch die 
Vorlage der Satzung oder ande
ren Gründungsurkunden der 
NGO erbracht. Diesen Urkunden 
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Such instruments shall be accom
panied by documents establishing 
administrative authorisation, reg
istration or any other form of 
publicity in the Party which 
granted the legal personality and 
capacity. In a Party which has no 
publicity procedure, the instru
ment establishing the NGO shall 
be duly certified by a competent 
authority. At the time of signature 
or of the deposit of the instrument 
of ratification, acceptance, appro
val or accession, the State con
cerned shall inform the Secretary 
General of the Council of Europe 
of the identity of this authority. 

2. In order to facilitate the 
application of paragraph 1, a 
Party may provide an option al 
system of publicity which shall 
dispense NGOs from furnishing 
the proof provided for in the 
preceding paragraph for each 
trans action that they carry out. 

Article 4 

In each Party the application of 
this Convention may only be 
excluded if the NGO invoking 
this Convention, by its object, its 
purpose or the activity which it 
actually exercises: 

(a) contravel1es national se
curity, public safety, or is 
detrimental to the preven
tion of disorder or crime, 
the protection of health or 
morals, or the protection of 
the rights and freedoms of 
others; or 

(b) jeopardizes relations with 
another State or the main
tenance of international 
peace and security. 

Article 5 

1. This Convention shall be 
open for signature by the member 
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de pieces etablissant l'autorisation 
administrative, l'enregistrement 
ou toute autre forme de publicite 
dans la Partie qui a accorde la 
personnalite et la capacite. Dans 
une Partie qui ne connah pas de 
procedure de pulicite, l'acte 
constitutif de l'ONG sera dument 
certifie par une autorite comp
etente. Lors de la signature ou du 
depot de l'instrument de ratifica
tion, d'approbation, d'acceptation 
ou d'adhesion, l'Etat concerne 
indiquera l'identite de cette auto
rite au Secretaire General du 
Conseil de l'Europe. 

2. Pour faciliter l'application du 
paragraphe 1, une Partie peut 
prevoir un systeme de publicite 
facultatif dispensant les ONG 
d'apporter la preuve prevue par le 
paragraphe precedent pour cha
que acte qu'elles accomplissent. 

Article 4 

Dans chaque Partie l'applica
tion de la presente Convention ne 
peut etre ecartee que lorsque 
l'ONG qui invoque la presente 
Convention par son objet, par son 
but ou par l'activite effectivement 
exercee: 

a) contrevient a la securite 
nationale, a la surete publi
que, a la defense de l'ordre 
et a la prevention du crime, a 
la protection de la sante ou 
de la morale, a la protection 
des droits et libertes d'au
trui; ou 

b) compromet· les relations 
avec un autre Etat ou le 
maintien de la paix et de la 
securite internationales. 

Article 5 

1. La presente Convention est 
ouverte a la signature des Etats 
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werden Schriftstücke beigefügt, 
mit denen die behördliche Geneh
migung, die Eintragung in ein 
Register oder jede andere Form 
der Bekanntmachung in der Ver
rragspartei nachgewiesen wird, 
welche die Rechtspersönlichkeit 
und die Rechtsfähigkeit zuer
kannt hat. In einer Vertragspartei, 
die kein Bekanntmachungsverfah
ren kennt, wird die Gründungsur
kunde der NGO von einer zu
ständigen Behörde ordnungsge
mäß beglaubigt. Bei der Unter
zeichnung oder der Hinterlegung 
der Ratifikations-, Annahme-, 
Genehmigungs- oder Beitrittsur
kunde teilt der betroffene Staat 
dem Generalsekretär des Europa
rats die Bezeichnung dieser Be
hörde mit. 

(2) Zur Erleichterung der An
wendung des Absatzes 1 kann 
eine Vertragspartei ein fakultati
ves System der Bekanntmachung 
vorsehen, das die NGO davon 
befreit, für jede von ihnen vorge
nommene Rechtshandlung den in 
Absatz 1 vorgesehenen Beweis zu 
erbringen. 

Artikel 4 

Die Anwendung dieses Über
einkommens kann in jeder Ver
tragspartei nur ausgeschlossen 
werden, wenn die NGO, die sich 
auf dieses Übereinkommen be
ruft, durch ihr Ziel, ihren Zweck 
oder ihre tatsächlich ausgeübte 
Tätigkeit 

a) der nationalen oder öffent
lichen Sicherheit, der Auf
rechterhaltung der Ord
nung oder der Verbre
chensverhütung, dem 
Schutz d~r Gesundheit oder 
Sittlichkeit oder dem 
Schutz der Rechte und 
Freiheiten anderer zuwider
handelt oder 

b) die Beziehungen zu einem 
anderen Staat oder die 

. Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Si
cherheit gefährdet. 

Artikel 5 

(1) Dieses Übereinkommen 
liegt für die Mitgliedstaaten des 

2 
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States of the Council of Europe 
wh ich may express their consent 
to be bound by: 

(a) signature without reserva
tion as to ratification, ac
ceptance or approval, or 

(b) signature subject to ratifica
tion, acceptance or appro
val, followed by ratification, 
acceptance or approval. 

2. Instruments of ratification, 
acceptance or approval shall be 
deposited with the Secretary 
General of the Council of Europe. 

Article 6 

1, This Convention shall enter 
into force on the first day of the 
month following the expiration of 
aperiod of three months after the 
date on which three member 
States of the Council of Europe 
have expressed their consent to be 
bound by the Convention in 
accordance with the provisions of 
Article 5. 

2. In respect of any member 
State which subsequently ex
presses its consent to be bound by 
it, the Convention shall enter into 
force on the first day of the month 
following the expiration of· a 
period of three months after the 
date of the deposit of the 
instrument of ratification, accept
ance or approval. 

Article 7 

1. After the entry into force of 
this Convention, the committee of 
Ministers of the Council of 
Europe may invite any State not a 
member of the Council to accede 
to this Convention, by adecision 

'taken by the majorityprovided for 
in Article 20.d of the Statute of 
the Council of Europe and by the 
unanimous vote of the representa
tives of the Contracting States 
entitled to sit on the Committee. 
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membres du Conseil de l'Europe 
qui peuvent exprimer leur consen
tement a etre lies par: 

a) la signature sans reserve de 
ratification, d'acceptation 
ou d'approbation, ou 

b) la signature sous reserve de 
ratification, d'acceptation 
ou d'approbation, suivie de 
ratification, d'acceptation 
ou d'approbation. 

2. Les instruments de ratifica
tion, d'acceptation ou d'approba
tion seront deposes pres le Secr
etaire General du Conseil de 
l'Europe. 

Article 6 

1. La presente Convention ene 

trera en vigueur le premierjour du 
mois qui suit l'expiration d'une 
periode de trois mois apres la date 
a laquelle trois Etats membres du 
Conseil de l'Europe auront ex
prime leur consentement a erre 
lies par la Convention conform
ement aux dispositions de l'arti
cle 5. 

2. Pour tout Etat membre qui 
exprimera ulerieurement son 
consentement a etre lie par la 
Convention, celle-ci entre ra en 
vigueur le premier jour du mois 
qui suit l'expiration d'une periode 
de trois mois apres la date de la 
signature ou du depot de l'instru
ment de ratification, d'acceptation 
ou d'approbation. 

Article 7 

1. Apres l'entree en vigueur de la 
presente Convention, le Comite 
des Ministres du Conseil de 
l'Europe pourra inviter tout Etat 
non membre du Conseil a adherer 
a la presente Convention, par une 
decision prise a la majorite prevue 
a l'article 20.d du Statut du 
Conseil de l'Europe et a l'unani
mite des representants des Etats 
contractants ayant le droit de 
sieger au Comite. 

2. In respect of any acceding 2. Pour tout Etat adherent, la 
State, the Convention shall enter Convention entrera en vigueur le 

Europarats zur Unterzeichnung 
auf; sie können ihre Zustimmung, 
gebunden zu sein, ausdrücken, 

a) indem sie es ohne Vorbehalt' 
der Ratifikation, Annahme 
oder Genehmigung unter
zeichnen oder 

b) indem sie es vorbehaltlich 
der Ratifikation, Annahme 
oder Genehmigung unter
zeichnen und später ratifi
zieren, annehmen oder ge
nehmigen. 

(2) Die Ratifikations-, An
nahme- oder Genehmigungsur
kunden werden beim Generalse
kretär des Europarats hinterlegt. 

Artikel 6 

(1) Dieses Übereinkommen tritt 
am ersten Tag des Monats in 
Xraft, der auf einen Zeitabschnitt 
von drei Monaten nach dem Tag 
folgt, an dem drei Mitgliedstaaten 
des Europarats nach Artikel 5 ihre 
Zustimmung ausgedrückt haben, 
durch das Übereinkommen ge
bunden zu sein. 

(2) Für jeden Mitgliedstaat, der 
später seine Zustimmung aus
drückt, durch das Übereinkom
men gebunden zu sein, tritt es am 
ersten Tag des Monats in Kraft, 
der auf einen Zeitabschnitt von 
drei Monaten nach der Unter
zeichnung oder der Hinterlegung 
der Ratifikations-, Annahme
oder Genehmigungsurkunde 
folgt. 

Artikel 7 ' 

(1) Nach Inkrafttreten dieses 
Übereinkommens kann das Mini
sterkomitee des Europarats durch 
einen mit der in Artikel 20 
Buchstabe d der Satzung des 
Europarats vorgesehenen Mehr
heit und mit einhelliger Zustim
mung der Vertreter der Vertrags
staaten, die Anspruch auf einen 
Sitz im Komitee haben, gefaßten 
Beschluß jeden Nichtmitglied
staat des Rates einladen, dem 
Übereinkommen beizutreten. 

(2) Für jeden beitretenden Staat 
tritt das Übereinkommen am 
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into force on the first day of the 
month following the expiration of 
aperiod of three months after the 
date of deposit of the instrument 
of accession with the Secretary 
General of the Council of Europe. 

Article 8 

1. Any State may at the time of 
signature or when depositing its 
instrument of ratification, accept
ance, approval or accession, spec
ify the territory or territories to 
which this Convention shall apply. 

2. Any State may at any later 
date, by a declaration addressed 
to the Secretary General of the 
Council of Europe, extend the 
application of this Convention to 
any other territory specified in the 
declaration. In respect of such 
territory the Convention shall 
enter into force on the first day of 
the month following the expira
tion of aperiod of three months 
after the date of receipt of such 
declaration by the Secretary 
General. 

3. Any declaration made under 
the two preceding paragraphs 
may, in respect of any territory 

_ specified in such declaration, be 
withdrawn by a notification ad
dressed to the Secretary General. 
The withdrawal shall become 
effective on the first day of the 
month following the expiration of 
aperiod of three months after the 
date of receipt of such notification 
by the Secretary General. 

Article 9 

No reservation may be made to 
this Convention. 

Article 10 

1. Any Party may at any time 
denounce this Convention by 
means of a notification addressed 
to the Secretary General of the 
Council of Europe. 

2. Such denunciation shall 
become effective on the first day 
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premier jour du mois qui suit 
l'expiration d'une periode de trois 
mois apres la date de depöt de 
l'instrument d'adhesion pres le 
Secretaire General du Conseil de 
l'Europe. 

Article 8 

1. Tout Etat peut, au moment de 
la signature DU au moment du 
depöt de son instrument de 
ratification, d'acceptation, d'ap
probation DU d'adhesion, designer 
le DU les territoires auxquel 
s'appliquera la presente Conven
tion. 

2. Tout Etat peut, atout autre 
moment par la suite, par une 
declaration adressee au Secretaire 
General du Conseil de l'Europe, 
etendre l'application de la 
presente Convention atout autre 
territoire designe dans la declara
tion. La Convention entrera en 
vigueur a l'egard de ce territoire le 
premier jour du mois qui suit 
l'expiration d'une periode de trois 
mois apres la date dereception de 
la declaration par le Secretaire 
General. 

3. Toute declaration faite en 
vertu des deux paragraph es 
precedents pourra etre retiree, en 
ce qui concerne tout territoire 
designe dans cette declaration, par 
notification adressee au Secretaire 
General. Le retrait prendra effet le 
premier jour qui suit l'expiration 
d'une periode de trois mois apres 
la date de reception de la 
notification par le Secretaire 
General. 

Article 9 

Aucune reserve n'est admise a 
la presente Convention. 

Article 10 

1. T oute Partie peut, atout 
moment, denoncer la presente 
Convention erl adressant une 
notificationau Secretaire General 
du conseil de l'Europe. 

2. La denonciation prendra effet 
le premier jour du mois qui suit 
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ersten Tag des Monats in Kraft, 
der auf einen Zeitabschnitt von 
drei Monaten nach Hinterlegung 
der Beitrittsurkunde beim Gene
ralsekretär des Europarats folgt. 

Artikel 8 

(1) Jeder Staat kann bei der 
Unterzeichnung oder bei der 
Hinterlegung seiner Ratifika
tions-, Annahme-, Genehmi-
gungs- oder Beitrittsurkunde ein
zelne oder mehrere Hoheitsge
biete bezeichnen, auf die dieses 
Übereinkommen Anwendung fin
det. 

(2) Jeder Staat kann jederzeit 
danach durch eine an den Gene
ralsekretär des Europarats gerich
tete Erklärung die Anwendung 
dieses Übereinkommens auf jedes 
weitere in der Erklärung bezeich
nete Hoheitsgebiet erstrecken. 
Das Übereinkommen tritt für 
dieses Hoheitsgebiet am ersten 
Tag des Monats in Kraft, der auf 
einen Zeitabschnitt von drei Mo
naten nach Eingang der Erklä
rung beim Generalsekretär folgt. 

(3) Jede nach den Absätzen 1 
und 2 abgegebene Erklärung kann 
in bezug auf jedes darin bezeich
nete Hoheitsgebiet durch eine an 
den Generalsekretär gerichtete 
Notifikation zurückgenommen 
werden. Die Rücknahme wird am 
ersten Tag des Monats wirksam, 
der auf einen Zeitabschnitt von 
drei Monaten nach Eingang der 
Notifikation beim Generalsekre
tär folgt. 

Artikel 9 

Vorbehalte zu diesem Überein
kommen sind nicht zulässig. 

Artikel 10 

(1) Jede Vertragspartei kann 
dieses Übereinkommen jederzeit 
durch eine an den Generalsekre
tär des Europarats gerichtete 
Notifikation kündigen. 

(2) Die Kündigung wird am 
ersteH Tag des Monats wirksam, 
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of the month following the 
expiration of aperiod of three 
months after the date of receipt of 
the notification by the Secretary 
General. 

Article 11 

The Secretary General of the 
Council of Europe shall notify the 
member States of theCouncil and 
any State which has acceded to 
this convention, of: 

(a) any signature; 
(b) the deposit of any instru

ment of ratification, accept
ance, approval or accession; 

(c) any date of entry into force 
of this Convention in ac
cordance with AIticles 6, 7 
and 8; 

(d) any other act, notification or 
communication relating to 
this Corivention. 

In witness whereof the under
signed, being duly authorised 
thereto, have signed this Conven
tion. 

Done at Strasbourg, this 24th 

day of April 1986, in English and 
French, both texts being equally 
authentic, in a single copy which 
shall be deposited in the archives 
of the Council of Europe. The 
Secretary Generalof the Council 
of Europe shall transmit certified 
copies to each member State of 
the Council of Europe and to any 
State invited to accede to this 
Convention. 
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l'expiration d'une periode de trois 
mois apres la date de reception de 
la notification par le Secretaire 
General. 

Article 11 

Le Secretaire General du 
Conseil de l'Europe notifiera aux 
Etats membres du Conseil et i 
tout Etat ayant adhere i la 
presente Convention: 

a) toute signature; 
b) le depot de tout instrument 

de ratification, d'accepta
tion, d'approbation ou 
d'adhesion; 

c) toute date d'entree en Vl

gueur de la presente 
Convention conformement 
i ses articles 6, 7 et 8 ; 

d) tout autre acte, notification 
ou communication ayant 
trait i la presente Conven
tion. 

En foi de quoi, les soussignes, 
düment autorises i cet effet, ont 
signe la presente Convention. 

Faiti Strasbourg, le 24 avril 
1986, en fran.;ais et en anglais, les 
deux textes faisant egalement foi, 
en un seul exemplaire qui sera 
depose dans les archives du 
Conseil de l'Europe. Le Secretaire 
General du Conseil de l'Europe 
en communiquera copie certifiee 
conforme i chacun des Etats 
membres du Conseil de l'Europe 
et i tout Etat invite i adherer i la 
presente Convention. 

der auf einen Zeitabschnitt von 
drei Monaten nach Eingang der 
Notifikation beim Generalsekre
tär folgt. 

Artikel 11 

Der Generalsekretär des Euro
parats notifiziert· den Mitglied
staaten des Rates und jedem Staat, 
der diesem Übereinkommen bei
getreten ist, 

a) jede Unterzeichnung; 
b) jede Hinterlegung einer Ra

tifikations-, Annahme-, Ge
nehmigungs- oder Beitritts
urkunde; 

c) jeden . Zeitpunkt des In
krafttretens dieses Überein
kommens nach den Artikeln 
6,7 und 8; 

d) jede andere Handlung, No
tifikation oder Mitteilung 
im Zusammenhang mit die
sem Übereinkommen. 

Zu Urkund dessen haben die 
hierzu gehörigen befugten Unter
zeichneten dieses Übereinkom
men unterschrieben. 

Geschehen zu Straßburg am 
24. April 1986 in englischer und 
französischer Sprache, wobei je
der Wortlaut gleichermaßen au
thentisch ist; in einer Urschrift, die 
im Archiv des Europarats hinter
legt wird. Der Generalsekretär 
des Europarats übermittelt allen 
Mitgliedstaaten des Europarats 
und allen zum Beitritt zu diesem 
Übereinkommen eingeladenen 
Staaten beglaubigte Abschriften. 
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VORBLATT 

Problem: 

Schaffung eines einheitlichen rechtlichen Instrumentariums für die Anerkennung der Rechtspersön
lichkeit internationaler nichtstaatlicher Organisationen in den Mitgliedstaaten des Europarats. 

Lösung: 

Ratifikation des Europäischen Übereinkommens über die Anerkennung der Rechtspersönlichkeit 
internationaler nichtstaatlicher Organisationen. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Das Übereinkommen hat lediglich die Anerkennung der Rechtspersönlichkeit von NGOs zum 
Gegenstand, nicht aber die Einräumung besonderer Rechte. Durch die Ratifikation entstehen daher keine 
Kosten. 

EG-Konformität: 

Es bestehen keine EG-Regelungen auf diesem Gebiet. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Das Europäische Übereinkommen über die 
Anerkennung der Rechtspersönlichkeit internatio
naler nichtstaatlicher Organisationen ist gesetzän
dernd bzw. gesetzesergänzend und bedarf daher 
gemäß Artikel 50 Absatz 1 B-VG der Genehmigung 
durch den Nationalrat. Im Hinblick darauf, daß die 
Anerkennung der Rechtspersönlichkeit bestimmter 
internationaler Organisationen im Sinne des Über
einkommens auch den selbständigen Wirkungsbe
reich der Länder berühren kann, bedarf das 
Übereinkommen auch der Zustimmung des Bundes
rates gemäß Artikel 50 Absatz 1, zweiter Satz B-VG. 
Es hat nicht politischen Charakter und ist der 
unmittelbaren Anwendung im innerstaatlichen 
Rechtsbereich zugänglich, sodaß eine Erlassung von 
Gesetzen gemäß Artikel 50 Absatz 2 B-VG nicht 1 erforderlich ist. Es enthält ~e verfas~ungsändern
den oder verfassungsergänzenaen Bestimm ungen. 

Die Anzahl internationaler nichtstaatlicher Orga
nisationen (NGOs) hat seit 1945 sprunghaft 
zugenommen. Dem internationalen Charakter ihrer 
Ziele entsprechend betreiben diese Organisationen 
ihre Aktivitäten, im Unterschied zu Vereinen und 
sonstigen auf einen Staat beschränkten Institutio
nen, in mehreren Ländern. In der Frage, ob sich die 
Rechtspersönlichkeit einer internationalen nicht
staatlichen Organisation, die sie in jenem Staat 
genießt, nach dessen Recht sie sich konstituiert hat, 
auf andere Staaten, in denen sie tätig ist, erstreckt, 
besteht eine gewisse Rechtsunsicherheit, unter 
welchen Voraussetzungen solche Organisationen 
auch in anderen Staaten als dem ihrer Gründung 
Träger von Rechten und Pflichten sein können. Auf 
Grund dieser RechtSunsicherheit können solchen 
Organisationen· daher bei der Durchführung ihrer 
"transnationalen" Aktivitäten erhebliche Schwierig
keiten erwachsen. 

Zu deren Ausräumung wurde im Rahmen des 
EuroparatS ein Übereinkommen über die Anerken
J1ung der Rechtspersönlichkeit nichtstaatlicher 
Organisationen ausgearbeitet. Bei der 78. Tagung 
des Ministerkomitees am 24. April 1986 wurde es 
von Österreich gemeinsam mit Belgien, Griechen
land, der Schweiz, Großbritannien und Portugal 
unter dem Vorbehalt der Ratifikation unterzeich-

net. Das Übereinkommen ist am 1. Jänner 1991 in 
Kraft getreten, vier Staaten haben es bisher 
ratifiziert (Belgien, Griechenland, die Schweiz und 
Großbritannien). 

Das vorliegende Übereinkommen weist insofern 
einen sehr eingeschränkten Regelungsbereich auf, 
als es lediglich die Anerkennung der Rechtspersön
lichkeit "internationaler nichtstaatlicher Organisa
tionen zum Gegenstand hat, nicht aber die 
Einräumung irgendwelcher besonderer Rechte. 
Dem Bund entstehen durch die Ratifikation daher 
keine Kosten. Zweck des vorliegenden Überein
kommens ist somit, ein für die Mitgliedstaaten des 
Europarats einheitliches rechtliches Instrumenta
rium für die Anerkennung der Rechtspersönlichkeit 
internationaler nichtstaatlicher Organisationen zu 
schaffen und damit die in diesem Bereich 
bestehende Rechtsunsicherheit zu beseitigen. 

11. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1: 

Dieser Artikel definiert die Bedingungen, die eine 
nichtstaatliche internationale Organisation erfüllen 
muß, um in den Genuß der Vorteile zu gelangen, die 
das Übereinkommen mit sich bringt. 

Diese Bedingungen sind die folgenden: 

Die NGO muß ein Verein, eine Stiftung oder eine 
andere private Institution sein. 

In Österreich richtet sich die Vereinseigenschaft 
nach den Bestimmungen des Vereinsgesetzes 1951, 
BGBI. Nr.233, in der geltenden Fassung. Der 
Begriff der Stiftung wird vom Bundesgesetz vom 
27. November 1974 über Stiftungen und Fonds, 
BGBI. Nr. 1111975, definiert. Nach Gesetz und 
Praxis anderer Mitgliedstaaten ist ein Verein 
üblicherweise eine Anzahl von Personen, die sich zu 
einem bestimmten Zweck zusammenschließen und 
die, wenn sie Rechtspersönlichkeit besitzt, auch eine 
eigene Identität besitzt, um rechtliche Schritte zu 
unternehmen, Eigentum zu erwerben, Verträge 
abzuschließen usw. Eine Stiftung ist ein festgestell
tes, einem bestimmten Zweck gewidmetes Vermö-
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gen. Der Ausdruck "andere private Institutionen" 
ist hinzugefügt, um bestimmte Institutionen mit 
Rechtspersönlichkeit einzuschließen (zB religiöse 
Versammlungen, Gewerkschaften, Versicherungs
gesellschaften auf Gegenseitigkeit), die in manchen 
Staaten ähnliche Ziele und Strukturen haben wie 
Vereine, die aber rechtlich nicht als solche 
betrachtet werden. 

Gemäß dem Einleitungssatz zu Artikel 1 ist es 
erforderlich, daß Vereine, Stiftungen und andere 
Institutionen "privater" Natur sein müssen, also 
keinen öffentlich-rechtlichen Charakter haben 
dürfen. 

Eine NGO darf auch nicht auf Gewinn gerichtet 
sein. Diese Bedingung unterscheidet NGOs von 
kommerziellen Gesellschaften oder anderen Kör
perschaften, deren Aufgabe es ist, finanziellen 
Gewinn an seine Mitglieder zu verteilen. Eine NGO 
kann jedoch, im Zusammenhang mit einem 
bestimmten Geschäftsvorgang (zB durch Vermie
tung von V ermögen, Verkauf einer Publikation 
usw.), Gewinn machen, ohne ihren Charakter zu 
ändern, wenn dieser Geschäftsvorgang ihrem nicht 
auf Gewinn gerichteten Ziel dient. 

Außerdem muß das Ziel einer NGO von 
internationalem und nicht nur nationalem öder 
lokalem Nutzen sein, dh., ihre Aktivität muß für die 
internationale Gemeinschaft nützlich sein. Das 
schließt politische Parteien und andere politische 
Organisationen aus, deren Ziele und Aktivitäten 
ausschließlich auf die heimischen Probleme eines 
bestimmten Staates konzentriert sind. 

Der Ausdruck "internationaler Nutzen" wird im 
Übereinkommen nicht definiert. Die Präambel zum 
Übereinkommen enthält jedoch eine Reihe von 
Hinweisen für seine Auslegung, indem sie sich auf 
"für die internationale Gemeinschaft wertvolle 
Arbeit" bezieht, auf das Erfordernis, zur Verwirkli
chung der Ziele und Grundsätze der Charta der 
Vereinten Nationen und der Satzung des Europa
rats beizutragen, sowie auf den wissenschaftlichen, 
kulturellen usw. Charakter der Tätigkeit. 

Um unter die Bestimmungen dieses Übereinkom
mens zu fallen, muß eine NGO nach dem 
innerstaatlichen Recht eines Staates gegründet 
worden sein. Organisationen und Institutionen, die 
durch Verträge oder andere vom Völkerrecht 
bestimmte Instrumente gegründet werden, sind 
ausgeschlossen. Diese Bestimmung ist dadurch 
gerechtfertigt, daß derartige Körperschaften dem 
Völkerrecht und nicht dem innerstaatlichen Recht 
eines Vertragsstaates unterliegen, sodaß das Pro
blem der Anerkennung durch andere Staaten sich 
nicht stellt. 

Wichtig am internationalen Charakter der NGO 
ist, daß die Aktivitäten nicht in mindestens zwei 
Mitgliedstaaten des Europarats durchgeführt wer
den müssen, sondern nur in zwei verschiedenen 

Staaten. NGOs, die m emem Mitgliedstaat 
gegründet werden und ihre Aktivitäten in einem 
anderen, nicht dem Europarat angehörenden Staat 
durchführen (zB zur Bekämpfung des Hungers in 
einem Land der Dritten Welt), sind somit nicht 
ausgeschlossen. 

Lit. d legt zwei weitere Bedingungen fest, unter 
denen eine NGO die Vorteile diesesÜbereinkom
mens genießt: sie muß ihren satzungsgemäßen Sitz 
in einem Vertragsstaat haben und ihre zentrale 
Leitung und AI.dsicht in diesem oder einem anderen 
Vertragsstaat. Das erste Erfordernis wird in Artikel 
2 ausgeführt, der den grundlegenden Artikel des 
Übereinkommens darstellt: Das zweite Erfordernis 
soll dem Schutz der Interessen der Personen dienen, 
die mit NGOs Verträge abschließen, indem 
sichergestellt wird, daß einige ihrer Aktiva sich in 
einem Vertragsstaat befinden. 

Zu Artikel 2: 

Absatz 1 des Artikels legt die Regel der 
automatischen Anerkennung der in einem Vertrags
staat erworbenen Rechtspe~sönlichkeit und Rechts
fähigkeit in allen Vertragsstaaten fest. Für die 
Anerkennung der Rechtspersönlichkeit ist daher 
kein weiteres Verfahren nötig. 

I • 
Es besteht der Grundsatz; daß dIe Rechtspersön-

lichkeit und Rechtsfähigkeit in ihrer Substanz dem 
Recht des Staates unterliegen, in dem die NGO 
ihren satzungsgemäßen . Sitz:, hat. 

Das grundlegende Kriteri)lm des satzungsgemä
ßen Sitzes wurde hauptsächlich aus zwei Gründen 
festgelegt. Der eine ist die Tatsache, daß durch die 
Entscheidung über ihren satiungsgemäßen Sitz die 
NGOden Wunsch ausdrückte, einem bestimmten 
Rechtssystem zu unterstehen',: dieser Wunsch sollte 
respektiert werden. Der zweite Grund ist im 
wesentlichen ein praktischer, da dieser Grundsatz es 
ermöglicht, jeden Bruch der Kontinuität der 
Rechtspersönlichkeit einer NGO zu vermeiden, 
wenn sie ihren tatsächlichen Sitz ändert, etwa, weil 
der neugewählte Präsident öder Generalsekretär 
seinen W ohnsiti in einem anderen Staat hat. 

Der Grundsatz des satzungsgemäßen Sitzes 
bedeutet, daß die NGO in allel,1 Vertragsstaaten die 
gleiche Rechtsfähigkeit 'und Rechtspersönlichkeit 
besitzt wie im Sitzstaat. 

Es wurde jedoch anerkannt, daß diese Regel 
keine absolute sein kann. In manchen Staaten haben 
wichtige öffentliche Interessen zu einigen Ein
schränkungen oder speziellen Verfahren bei der 
Ausübung jener Rechte geführt, die zusammen die 
Rechtsfähigkeit darstellen (zB Grundverkehrsrege
lungen). Solche von innerstaa'tlichem Recht für 
inländische, den ausländischen NGOs vergleichba
ren Körperschaften festgesetztel1 Einschränkungen, 
Beschränkungen oder besonderen Verfahren kön-
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nen auf Grund von Absatz 2 also auch auf NGOs 
angewendet werden, wenn wesentliche öffentliche 
Interessen es erfordern. 

Es wäre· festzuhalten, daß es Einschränkungen 
oder Beschränkungen nicht der Rechtsfähigkeit an 
sich sein dürfen, sondern nur solche der Ausübung 
bestimmter Rechte. 

Zu Artikel 3: 

Dieser Artikel befaßt sich mit der Frage des 
Nachweises des Bestehens einer NGO, der den 
Behörden des Staates, in dem die NGO anerkannt 
werden möchte, vorzulegen ist. Suchteine NGO um 
Anerkennung in einern anderen Staat an, muß sie 
den Nachweis erbringen, daß sie in dem Staat ihres 
satzungsgemäßen Sitzes bereits errichtet wurde und 
Rechtspersönlichkeitund Rechtsfähigkeit besitzt. 

Es sei darauf hingewiesen, daß der Staat, in dem 
die NGO anerkannt sein möchte, nicht nachprüfen 
muß, ob die Rechtspersönlichkeit entsprechend den 
Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie ihren 
satzungsgemäßen Sitz hat, rechtsgültig erworben 
wurde. Die Kontrolle soll sich nur darauf 
erstrecken, ob die in dieser Bestimmung genannten 
Beweise vorgelegt wurden. 

Da die rechtlichen Erfordernisse und Verfahren 
zur Errichtung einer NGO von Staat zu Staat 
verschieden sind, kann der zu diesem Zweck 
vorzulegende Beweis nicht in allen Fällen der 
gleiche sein. Manche Staaten verlangen Registrie
rung, Kundmachung oder eine Genehmigung für 
den Erwerb der Rechtspersönlichkeit oder Rechts
fähigkeit, während in anderen Staaten eine bloße 
schriftliche Vereinbarung zwischen den Grün
dungsmitgliedern genügt. In den erstgenannten 
Fällen würde die Vorlage der Registrierung, der 
Kundmachung oder der administrativen Genehmi
gung genügen, aber in Staaten, wo die bloße 
schriftliche Vereinbarung der Gründungsmitglieder 
für die Erlangung der Rechtspersönlichkeit genügt, 
muß diese Vereinbarung durch ein zusätzliches 
Dokument ergänzt werden, das beweist, daß die 
Vereinbarung tatsächlich zu einern bestimmten 
Zeitpunkt geschlossen wurde. Das Übereinkommen 
fordert zu diesem Zweck die Bestätigung der 
zuständigen Behörde, die vorn betreffenden Staat im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung oder der Ratifizie
rung des Übereinkommens anzugeben ist. Bei der 
Hinterlegung der österreich ischen Ratifikationsur
kunde wird an den Generalsekretär des ER eine 
Mitteilung ergehen, in der als Behörde gemäß 
Artikel 3 Absatz 2 das Bundesministerium für 
Inneres bezeichnet wird. 

Zu Artikel 4: 

Dieser Artikel stellt eine Garantieklausel dar, die 
die Auswirkungen einer automatischen Anerken-

nung der Rechtspersönlichkeit kompensieren soll, 
und legt die Bedingungen fest, unter denen eine 
NGO von der Anwendung des Übereinkommens 
ausgeschlossen werden kann. 

Es wird nicht allgemein auf den "ordre public" 
des Staates verwiesen, sondern nach dem Vorbild 
von Artikel 11 Absatz 2 der Europäischen Men
schenrechtskonvention (BGB!. Nr. 210/1958 idF 
BGB!. Nr. 330/1970, 84/1972) werden die 
möglichen Gründe für eine Ablehnung der Aner~ 
kennung der Rechtspersönlichkeit in einern anderen 
Staat einzeln anzuführen sein. 

Zu Artikel 5: 

Diese Bestimmung zählt die Möglichkeiten für 
die Mitgliedstaaten auf, Mitglieder des Überein
kommens zu werden. 

Zu Artikel 6: 

Diese Bestimmung enthält die üblichen Inkraft
tretensregeln. 

Zu Artikel 7: 

Diese Bestimmung enthält die in Übereinkommen 
des Europarats üblicherweise enthaltenen Voraus
setzungen für den Beitritt eines Staates, der nicht 
Mitglied des Europarats ist. 

Zu Artikel 8: 

Dieser Artikel regelt das Recht der Staaten, 
an läßlich der· Unterzeichnung, der Hinterlegung 
der Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 
Beitrittsurkunde oder zu einern späteren Zeitpunkt 
eine Erklärung hinsichtlich der Anwendung auf 
bestimmte Hoheitsgebiete abzugeben. 

Zu Artikel 9: 

Durch diese Bestimmung wird die Möglichkeit 
der Abgabe eines Vorbehalts ausgeschlossen. 

Zu Artikel 10: 

Diese Bestimmung legt die Kündigungsmöglich
keit fest. 

Zu Artikel 11: 

Dieser Artikel legt die Pflicht des Generalsekre
tärs des Europarats fest, bestimmte Sachverhalte in 
bezug auf das Übereinkommen allen Vertragsstaa
ten mitzuteilen. 
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